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Sohn, den späteren Kaiser Lothar III., über. Dies ist umso bemerkenswer­
ter, als Lothar 1075 wohl noch ein Kind war und zunächst seine Mutter 
Hedwig oder andere Verwandte für ihn eintreten mußten. Zwischen 1108 
und 1114 wird er dann in mehreren Urkunden als Graf in Orten, die zum 
Harzgau gehört haben, erwähnt91. Später scheint er die gräflichen Rechte 
in dieser Gegend großenteils an Poppo von Blankenburg verliehen zu ha­
ben, der seit 1128 mit dem comes-Titel auftritt und 1139 zum ersten Mal 
comes de Blankenburch genannt wird92. Einen anderen Teil der gräflichen 
Rechte im Harzgau dürfte Lothar allerdings nicht weitergegeben haben. 
Noch 1173 gehörte ein Ort bei Blankenburg und Heimburg zur cometia 
Heinrici ducis, d. h. seines Enkels Heinrichs des Löwen (DF 1604). Die Wel­
fen haben als Erben des Süpplingenburgers in diesem Raum jedenfalls an 
ihrer Lehenshoheit festgehalten, ebenso allerdings die Bischöfe von Halber­
stadt an ihrem übergeordneten Recht93. Als welfischer Besitz werden Blan­
kenburg und Regenstein in der Erbteilung des Jahres 1202 erwähnt94, doch 
bedeutet das nur, daß die beiden Orte zum weifischen Allodialgut gehörten 
(und unter diesem Rechtstitel waren sie an die Grafen von Blankenburg 
und Regenstein verlehnt worden). Die Grafschaft im Harzgau hatte Hein­
rich der Löwe dagegen wohl 1180 verloren. Die Blankenburger bzw. die 
Regensteiner (ein Zweig derselben Familie) besaßen sie fortan nicht mehr 
als Aftervasallen, sondern als direkte Vasallen des Bischofs von Halberstadt. 
Als solche figurieren sie mit ihrer comicia noch 1311 im Lehnsbuch des 
Bischofs Albrecht von Halberstadt95.
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